
168 VII. Gesetz über die Staatsanwaltschaft der DDR

ZWEITER ABSCHNITT

Die Aufsicht des Staatsanwalts über die strikte Ein
haltung der Gesetze und Verordnungen der Deut

schen Demokratischen Republik
§ io

(1) Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokra
tischen Republik übt die höchste Aufsicht aus über die 
strikte Einhaltung der Gesetze und der Verordnungen der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Diese Aufsicht erstreckt sich auf alle Ministerien, 
Ämter und ihnen unterstellten Dienststellen und Ein
richtungen, auf Betriebe und ebenso auf alle Funktionäre 
des Staatsapparates und Bürger.

§ И
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 

Republik wacht darüber, daß die von den Ministerien und 
Ämtern sowie von allen übrigen Organen der staatlichen 
Verwaltung und der Wirtschaft herausgegebenen Anord
nungen, Beschlüsse und sonstigen Bestimmungen mit den 
Gesetzen und Verordnungen der Deutschen Demokra
tischen Republik in Einklang stehen.

§ 12
Die Aufsicht über die Gesetzlichkeit wird vom Staats

anwalt dadurch ausgeübt, daß er
1. auf sein Verlangen von den Ministerien und Ämtern 

sowie von allen übrigen Organen der Verwaltung 
und der Wirtschaft alle Anordnungen, Beschlüsse 
und sonstigen Bestimmungen erhält, die in Durch
führung der Gesetze und der Verordnungen der 
Deutschen Demokratischen Republik ergangen sind;

2. von den im § 10 genannten Behörden, Organisatio
nen, Betrieben und Funktionären des Staatsappara-
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